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Zulässiger Erdungs-
widerstand einer
Blitzschutzanlage

? Wie groß darf der Erdungswiderstand
einer Blitzschutzanlage sein? Es

wurden Werte zwischen 200 Ω und 240 Ω
gemessen. Liegen diese im Toleranzbereich
einer bestehenden Anlage?

! Die Einhaltung eines bestimmten Er-
dungswiderstandes einer Blitzschutzan-

lage wird durch die Normen nicht gefor-
dert. Der Blitzschutzerder muss jedoch
Mindestanforderungen bezüglich seiner
Form, Abmessungen und Lage sowie seines
Leitermaterials erfüllen ([1], Abschn. 5.3;
[2], Abschn. 2.3). In der Anfrage ist von
einer bestehenden Anlage die Rede, so dass
vermutet werden kann, dass sie nach [1]
oder nach einer noch älteren Norm (ABB)
errichtet wurde.
Voraussetzung für den Verzicht auf die
Forderung eines bestimmten Erdungs-
widerstandes ist aber die Ausführung des
Blitzschutz-Potentialausgleichs. Näheres
über diesen kann u. a. aus [3] bis [6] ent-
nommen werden. 
Erdungswiderstände zwischen 200 Ω und
240 Ω sind für einen Blitzschutzerder
außerordentlich groß. Darum erscheint es
angebracht, aus den Daten des Erders und
dem spezifischen Erdwiderstand den theo-
retischen Erdungswiderstand zu berech-
nen, z. B. nach [7]. Liegt dieser erheblich
unter dem gemessenen Wert, so muss auf
einen Mangel des Erders geschlossen wer-
den. Zu dessen näherer Ermittlung können
u. a. Durchgangsprüfungen und Probegra-
bungen durchgeführt werden. 
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Potentialausgleich
bei Kabelnetzen

? Eine Wohnungsgenossenschaft wird
vom Kabelnetzbetreiber aufgefordert,

einen Anschlusspunkt für die Einbindung des
Kabelschirms in den Potentialausgleich an-
zugeben. In den sanierten Objekten ist dies
ohne weiters möglich. Wie aber ist es, wenn
die Installation alt ist, sprich die Anlage nicht
über einen zentralen Potentialausgleich ver-
fügt? Der Netzbetreiber würde, gemäß dem
Inhalt seiner Aufforderung, in diesem Fall
keine Haftung für evtl. Überspannungsschä-
den übernehmen.
Kann der Eigentümer sich auf den Bestand-
schutz der Anlage beziehen, und muss der
Netzbetreiber selbst geeignete Maßnahmen
einleiten? Oder ist der Eigentümer dazu
verpflichtet, für den Netzbetreiber, dessen
Hausanschluss er selbst nicht beauftragt
hat, diesen herzustellen?

! Zur Beantwortung Ihrer Frage sind
zunächst drei Fakten festzuhalten.

• Das Gebäude besitzt aufgrund der alten
Installation keinen Hauptpotentialaus-
gleich.

• Der Anschlusspunkt (Hausanschluss)
des Kabelnetzes wurde nicht vom Haus-
eigentümer beantragt.

• Der Kabelnetzbetreiber selbst besteht
auf der Anbindung des Kabelschirms an
den Hauptpotentialausgleich.

Nach DIN VDE 0100-410, Abschnitt
413.1.2.1, müssen: 
„ ... alle metallischen Umhüllungen von
Fernmeldekabeln und -leitungen in den
Hauptpotentialausgleich einbezogen wer-
den. Dafür ist jedoch die Zustimmung des
Eigners oder Betreibers derartiger Kabel
und Leitungen einzuholen. 
Anmerkung: Wenn die Zustimmung nicht
erreicht werden kann, liegt die Verantwor-
tung zur Vermeidung jeder Gefahr infolge

des Ausschlusses dieser Kabel und Leitun-
gen von der Verbindung mit dem Haupt-
potentialausgleich beim Besitzer oder Be-
treiber (der Kabel und Leitungen).“
Wie man vorstehender Anmerkung ent-
nehmen kann, sieht die Norm also den Fall
der Nichteinbindung vor.
In Ihrem Fall haben wir jedoch die gegen-
sätzliche Konstellation. Der Kabelnetzbe-
treiber erteilt nicht nur seine Zustimmung,
er fordert sogar die Einbindung des Kabel-
schirms in den Hauptpotentialausgleich.
Während der Hauseigentümer (mangels
vorhandenem Hauptpotentialausgleich)
diese Forderung nicht ohne Weiteres reali-
sieren kann. Die Frage des Bestandsschut-
zes stellt sich hier nicht, da ja in einem Teil-
bereich eine neue Anlage errichtet wird.
Die Frage, die sich zunächst stellt, ist die
nach einem Verantwortungsträger. In ers-
ter Konsequenz läge die Verantwortung zur
Vermeidung jeder Gefahr (die sich nicht
nur auf Überspannungen bezieht) also
beim für die elektrische Anlage des Ge-
bäudes zuständigen Hauseigentümer.
Da, nach Ihrer Auskunft, dieser den An-
schluss jedoch selbst garnicht beantragt hat,
ist er – verständlicherweise – nicht unbe-
dingt bereit, diese Verantwortung zu tra-
gen.
In zweiter Konsequenz müsste also der
Auftraggeber des Anschlusses (Mieter?)
die Verantwortung tragen. Dies ist jedoch
unrealistisch, da sich eine eventuelle Ge-
fährdung nicht nur auf den Mietbereich des
Auftraggebers beschränkt.
Der Kabelnetzbetreiber bezieht seine For-
derung jedoch scheinbar nur auf den Schutz
gegen Überspannungen. Der Hauptpoten-
tialausgleich selbst ist jedoch kein Über-
spannungsschutz, sondern wird nur zu
dessen Realisierung benötigt. Ob der
Kabelnetzbetreiber dies meint, kann ich
Ihrer Anfrage nicht entnehmen.
Dass der Kabelnetzbetreiber von sich aus
den Hauptpotentialausgleich errichtet oder
errichten lässt, halte ich für unwahrschein-
lich, sonst hätte er ja in seiner Aufforderung
an den Hauseigentümer nicht auf den Haf-
tungsausschluss für Überspannungsschä-
den hingewiesen.
Da die Errichtung des Hauptpotentialaus-
gleiches für den Betrieb der Kabelnetzanla-
ge nicht unbedingt erforderlich ist, sehe ich
auch keine Verpflichtung für den Kabel-
netzbetreiber diesen auf seine Kosten zu
errichten.
Eine Möglichkeit wäre, der Hauseigen-
tümer knüpft seine Zustimmung zur Er-
richtung des Kabelanschlusses an die Be-
dingung, der Auftraggeber muss zusätzlich
zum Kabelanschluss auch (auf seine Kos-
ten) den Hauptpotentialausgleich errichten
lassen. Ob dies durchführbar, kostenmäßig
realistisch und überhaupt im Sinne des
Hauseigentümers ist, der ja möglicherweise
diesen Kabelanschlüssen wohlwollend
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Liebe Elektrotechniker/-innen! Wenn Sie
mit technischen Problemen kämpfen, wenn
Sie Widersprüche entdecken, Meinungs-
verschiedenheiten klären wollen oder 
Informationen brauchen, dann richten Sie 
Ihre Fragen an:
ep-Leserservice 10400 Berlin oder
Fax: (030) 42 151-251 oder
e-mail: elster@elektropraktiker.de
Wir beraten Sie umgehend. Ist die Lösung
von allgemeinem Interesse, veröffentlichen
wir Frage und Antwort in dieser Rubrik.
Beachten Sie bitte: Die Antwort gibt die 
persönliche Interpretation einer erfahrenen
Elektrofachkraft wieder. Für die Umsetzung
sind Sie verantwortlich. Ihre ep-Redaktion
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